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darauf, nicht auch noch diefe Kofien verzinfen zu müffen, was curch die em-

pfohlene Theilung vermieden wird.

Aehnliche Abgaben, wie für die Benutzung der Canalifation, find für die Theil-

nahme an der Waffen, Licht-‚Wärme und Kraftverforgung zu zahlen, und zwar gewöhn-

lich auf Grund von Meffung der abgegebenen Mengen durch geeignete Vorrichtungen

(Waffermeffer, Gasmeffer, Elektricitätsmeffer u. f. W.) unter Fef’cfetzung eines beftimmten

Mindef’cbetrages. Andere Verbrauchstarife, z. B. nach dem Miethsertrage des Haufes,

nach der Gröfse der Liegenfchaft, nach Zapff’tellen, nach der Flammenzahl u. f. w., find

nicht ausgefchloffen, haben fich aber im Allgemeinen wenig bewährt. Insbefondere hat

ein von der Meffung des Wafferverbrauches abfehender Waffertarif zwar Vorzüge vom

gefundheitlichen Standpunkte, if’c aber geeignet, die Waffervergeudung zu begün-

f’cigen, fteigert defshalb die Betriebskol‘cen und dem gemäfs auch, trotz fcheinbarer

Wohlfeilheit für das (Zub.-Meter, die ]ahresabgaben der Verbraucher. Die im

Strafsenkörper liegenden Anfchlufsleitungen von der Hauptleitung zum Haufe werden

in der Regel vom Befitzer des Waffer-, Gas-, Elelektricitätswerkes etc., gewöhnlich

alfo von der Gemeinde, für Rechnung des Hausbefitzers hergeftellt.

8. K ap i te 1.

Die Bauordnung.

Nachdem mehrere wichtige Zweige der Baugefetzgebung in Kap. 2 bis 7

diefes Abfchnittes erörtert wurden, ilt das Gebiet der hier zu befprechenden eigent-

lichen Bauordnung auf die Art der Bebauung innerhalb der feft gefetzten Block-

grenzen eingefchränkt. Die Wahrung diefer Bauordnung im engeren Sinne liegt der

Bau-Polizei ob; die letztere ift in der Regel eine communale Dienf’cftelle, jedoch

ausnahmsweife —— und zwar felten aus ftichhaltigen Gründen —— eine neben der

Gemeinde eingefetzte Praatliche Behörde. Die Aufgabe der Bau-Polizei ift keine

pofitive; fondern fie if’c eine vorbeugende, die Veritöfse gegen die geltenden Bau-

ordnungs-Vorfchriften nach Möglichkeit verhindernde. Zu diefem Zwecke hat die

Bau-Polizeibehörde alle Bauentwürfe vor der Ausführung hinfichtlich ihrer Ueber-

einf’cimmung mit der Bauordnung zu prüfen und nöthigenfalls die Abänderung zu

veranlaffen; fie hat ferner die Bauten in beftimmten Frif’ten zu unterfuchen und

fchliefslich als benutzbar zu erklären. Bauunterfuchungen aufserhalb der Frif’cen,

fei es aus freiem Antriebe, fei es aus äufserer Veranlaffung können und follen eben-

falls eintreten; aber es if’c nicht Aufgabe oder Pflicht der Polizei, fog. Bauunfälle

zu verhüten, deren Urfache in der Verwendung fchlechter Bauitoffe‚ in Ausführungs-

mängeln oder in folchen Confiructionsfehlern liegen, die fich der polizeilichen Vor-

prüfung entziehen. Wollte man den Verfuch machen, die Aufgabe der Bau-Polizei

auf die Verhinderung von Bauunfällen, insbefondere von Einf’tiirzen alter und neuer

Gebäude und Gebäudetheile, zu erftrecken, fo bedürfte es einer bef’tändigen polizei-

lichen Beauffichtigung alles öffentlichen und privaten Bauwefens durch ein Heer

befonderer Beamten; und doch würde diefer Verfuch fcheitern, da die Bauauffichts-

beamten fowohl, als die bauausführenden Perfonen (Beamte, Unternehmer, Private)

fehlbare Menfchen find. Es würde nur zur Sorglofigkeit der Baumeif’rer und Bau-

herren führen, wollte man der Polizei die Bürgfchaft für die Sicherheit des Bau-
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wefens aufbürden. Die möglichfte Sicherheit gegen Unfälle mufs, abgefehen von
der oben angegebenen befchränkteren Thätigkeit der Polizei, in der Perfon des
oder der Ausführenden liegen, deren technifche Ausbildung und rechtliche Ver-
antwortlichkeit gegenwärtig aber noch vielfach zu wünfchen übrig laffen.

V‘4I42l _ Die Vorfchriften der verfchiedenen Bauordnungen gehen theils von der Landes-
1222.81 gefetzgebung, theils von einzelnen ftaatlichen Behörden, theils von den Gemeindenhilfrcfi;iflireiifiäilen aus; es if’t befonders in Deutfchland ein reichhaltiges Kunterbunt, in welchem die

' Orts- und Stammesverfchiedenheiten fich mehr als nöthig ausprägen. Bef’crebungenim Schofse der deutfchen Architekten- und Ingenieur-Vereine, welche eine deutfche
Reichs-Bauordnung im Auge hatten, führten zu Baumezßer’s verdienf’cvollem Werke:
»Normale Bauordnung nebl’t Erläuterungen (Wiesbaden 1880)«, felbft nicht einen
Gefetzentwurf, fondern einen wiffenfchaftlichen Anhalt bildend für die Aufflellungund Umgeftaltung örtlicher Baupolizei-Vorfchriften. Zugleich aber hat Baumez' er’sArbeit den Beweis geliefert, dafs es möglich if’c, die wefentlichen Vorfchriften derBau-Polizei für ganz Deutfchland einheitlich fett zu ftellen, während die weitereAusgeftaltung den ftädtifchen Gemeinden und ländlichen Kreifen zu überlaffen fein
wird. In neuerer Zeit haben die Reichstags-Abgeordneten [(alle und ]![z'guzl denErlafs gewiffer reichsgefetzlicher Bauvorfchriften, befonders folcher zum Schutzedes gefunden Wohnens, wiederholt angeregt. AUS den Anträgen 1Wz'guefs und Bau-
meÜle7"s im »Deutfchen Verein für öffentliche Gefundheitspflege« if’c der dem Reichs-
kanzleramt überreichte Entwurf »Reichsgefetzliche Vorfchriften zum Schutz desgefunden Wohnens« entftanden, welcher im Anhange diefes Halbbandes abge-
druckt ift.

Es if’c bei der Wichtigkeit des Gegenf’candes für die öffentliche Wohlfahrt keinZweifel, dafs die Reichs- und Staatsgefetzgebung fich in der nächften Zeit vielfachmit Bauordnungsfragen befaffen, berechtigte Eigenthümlichkeiten fchonen, aberWillkürlichkeiten und Mängel nach Möglichkeit befeitigen wird.
v „f-4ä' h & Nach gleicher Schablone kann alles Bauwefen in den Städten und Landfchaften
ercder Deutfchlands allerdings nicht behandelt werden; nicht einmal in derfelben GemeindeBa“°fd“““g follten die Vorfchriften fiarr und unbeweglich überall die gleichen fein. Für dieve,fchiueldenen Altftadt, für neue Stadttheile und für ländliche Bezirke derfelben StadtgemeindeStadttheüm empfehlen fich unter Umfiänden Abweichungen der Bauordnung: in der Altf’cadt,um gefchichtlich gewordene Wirthfchafts- und Vermögens-Intereffen zu fchonen; inder Neuftadt, um eine weiträumigere und gefundere Bebauung herbeizuführen; inVorf’tadtbezirken, um nicht das weitere Entftehen vorf’tädtifcher und ländlicherBauten zu Gunften der dichteren flädtifchen Bauart zu erfchweren. Dafs die letztereUnterfcheidung fehlt, tadelt Baumez' er nicht ohne Recht an der neuen BerlinerBauordnung. In Budapeft giebt es Zonen mit verfchiedenen baupolizeilichen Be-ftimmungen; in Altona, Hamburg und anderen Städten find wenigf’cens die Aufsen-bezirke von der Innenftadt unterfchieden.

 
14i14'1 Vor Allem aber ift es nöthig, dafs eine Bauordnung in allen Dingen feften at

Bau0rdnung— laffe; weder dem verantwortlichen Beamten, noch dem Bauluf’tigen if’t mit Un-
ficherheiten, die im Einzelfalle bald fo, bald anders zu löfen find, gedient.

Der Inhalt der Bauordnung foll fich erf’crecken auf Vorfchriften über dieFormen des baupolizeilichen Verfahrens, über die Sicherung des Verkehres, derGefundheit und der Standfähigkeit, über den Schutz gegen Feuersgefahr und über

lder Grundfätze auff’celle und fo wenig als möglich das polizeiliche Ermeffen vorwalten ]
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die nachbarlichen Beziehungen. Der Schutz der »Schönheit« if’c im Allgemeinen

nicht Sache der Bau-Polizei; nur in wenigen Fällen Hi das amtliche Beitreben an-

gebracht, »Verunf’raltungem zu verhüten.

Die Förmlichkeiten des baupolizeilichen Verfahrens werden von den Bauluftigen

ftets ungern ertragen werden; auch Wohlthaten will man nicht aufgedrängt haben.

Die Vereinfachung der Formen und die thunlichft geringe Beläf’tigung des Bauend'en

wird darum vielerorts angef’crebt, leider oft mit dem entgegengefetzten Erfolge, ähn-

lich wie jene bekannte Art behördlicher Verfügungen, welche zur »Verminderung

des Schreibwefens« einige neue Schreibereien einzuführen pflegt. Die Bauenden

find ftellenweife fo weit gegangen, zu verlangen, dafs der Beginn des Bauens nicht

von einer polizeilichen »Bauerlaubnifs« abhängig gemacht werde, fondern von der

Vorlage des Planes, nach deffen Prüfung nicht eine »Bauerlaubnifsa, fondern ein

»Bszchein« ertheilt werden foll. Im Hinblick auf die in Kap. 2 gedachten noth-

wendigenBaubefchränkungen geht diefe Forderung zu weit; vielleicht aber if’c es

angängig, die Bauerlaubnifs. d. h. die Erklärung, dafs gebaut werden darf, im

Intereffey der Bauvorbereitungen mit geringftem Zeitverlufte vorweg zu ertheilen,

den Baufchein aber, d. h. die Erklärung, wie gebaut werden darf, nach Prüfung

der Zeichnungen folgen zu laffen. Namentlich, wenn diefe beiden Theile der

Baubeurtheilung in der Hand verfchiedener Behörden liegen (wie z. B. in den

preufsifchen Städten mit ftaatlicher Bau—Polizei) dürfte die getrennte Erklärung

anzuempfehlen und der Baubeginn von der »Bauerlaubnifs«, nicht aber vom

»Baufchein« abhängig zu machen fein. Etwaige Aenderungen des Planes durch

den Baufchein oder durch befondere Vorfchriften deffelben fallen natürlich

dem Bauherrn auf alle Fälle zur Laft. Fiir gewerbliche Anlagen find erweiterte

Förmlichkeiten, für läf’cige Gewerbe (vergl. Kap. 2) fogar unter Zuziehung

445-
Bauerlaubnifs.

der Oeffentlichkeit, nothwendig' und meift durch ein beitimmtes Verfahren

geregelt.
Drei örtliche polizeiliche Prüfungen pflegen zu folgen, nämlich die Abnahme

des Sockels (wegen Fluchtlinie und Höhenlage), die Abnahme des Rohbaues (wegen

Conftructions-Sicherheit und Befolgung von Bauvorfchriften) und die Abnahme des

fertigen Baues (wegen Erklärung der Benutzungsfähigkeit in gefundheitlicher Be-

ziehung). Gelegentliche Zwifchenprüfungen bei unzuverläffigen Unternehmern und auf

Grund befonderer Vorkommniffe find nicht ausgefchloffen. Die Privatthätigkeit er-

leidet hierdurch eine Reihe von allgemein nothwendigen, wenn auch im einzelnen Falle

meif’t entbehrlichen Eingriffen, deren fachgemäfse, nicht ftörende Ausführung einen

befonderen Tact und ein reifes Urtheil bei den Beamten der Bau-Polizei vorausfetzt.

Staatliche und Gemeindebauten pflegen zuweilen diefem gefetzlichen Eingreifen ent-

zogen, auch fonftigen Bauordnungs-Vorfchriften nicht unterworfen zu fein. Nach

unferer Auffaffung if’c dies ein Przbilegz'um 0a’z'ofum, welches mit dem Wefen der

Bau—Polizei, die nicht aus dem Mifstrauen gegen Einzelne, fondern aus dem Schutze

Aller ihre Dafeinsberechtigung herleitet, unverträglich ift.

In fo weit die Vorfchriften zur Sicherung des Verkehres die öffentliche Straße

betreffen, find fie fchon früher, befohders in Kap. 7, befprochen worden. Aufser-

dem handelt es {ich noch um den Verkehr im Haufe und auf dem Grundftück‚

alfo um Vorfchriften bezüglich der Treppen und Flure, der Zugänge, der Thor-

fahrten und Höfe, befonders der (z. B. in Hamburg verbreiteten) Wohnhöfe, fo wie

um Verkehrsmafsregeln während der Bauausführung.

446-
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Die wichtigf’cen Baupolizei-Vorfchriften find diejenigen, welche fich auf den
Schutz der Gefundheit beziehen, Wie die Rückfichten der öffentlichen Gefundheit
im ganzen Städtebau die vornehmf’te Rolle fpielen„ fo follten fie auch in den Orts-
Bauordnungen weit mehr vorherrfchend fein, als es in Wirklichkeit der Fall if’c.
Die in neuef’cer Zeit von M'guel betriebene einheitliche Regelung der reichsgefetz-
lichen Regelung der Wohnungsfrage bezieht fich gerade auf den Schutz der Ge—fundheit. Auf den (im Anhang mitgetheilten) Gefetzentwurf des »Deutfchen
Vereins für öffentliche Gefundheitspflege« haben wir fchon oben hingewiefen. Wirwollen diefen Entwurf, der ausdrücklich nur Mindeftanforderungen enthalten und
weiter gehende Landes-, Provinzial- und Ortsverordnungen keineswegs ausfchliefsenfoll, hier durch wenige Bemerkungen erläutern.

Der Abfchnitt I handelt von Strafsen und Bauplätzen. Der zweite Abfatz deffelben fpricht nureinen allgemeinen Hinweis aus, weil es unthunlich erfchien, im Hinblick auf grofse Privatgärten, Bahnhöfeund ähnliche unbebaute Flächen und auf Bebauungspläne, welche nur die Hauptverkehrszüge, nicht aberdie Blockeintheilung fett fetzen, einen geringflen Procentfatz des Flächeninhaltes (z. B. 25 oder 30 Procent)als Mindeitmafs beftimmt vorzufchreiben. Der dritte Abfatz fordert für die Gemeinden das gefetzlicheRecht, an gewifl'en Straßen Vorgärten und für gewiffe Stadttheile die offene Bauweife vorzufchreiben,welche ja nicht blofs im offen gebauten Bezirke dem Licht, der Luft und dem Sonnenfchein möglichftfreien Zutritt gefiattet, fondern auch den benachbarten Stadttheilen als Luftzugang und frifche Luftquelledient. Der vierte Abfatz fell dem vielerorts üblichen Aufhöhen der Strafsen und Plätze mittels Baufchutt,Hausabfz'ille, pflanzlicher und thierifcher Reite entgegenwirken.
Der Abfchnitt II fpricht von der Neuherftellung von Gebäuden im Gegenfatze zur Neuherflellungvon einzelnen Räumen, welche im Abfchnitt III behandelt werden. Gröfste Gebäudehöhe und geringfteHofbreite find in %. 2 und %. 3 für Neubauten auf bisher unbebauten und auf bisher bebauten Grund—ftücken geregelt, und zwar für letztere Grundflücke fo wenig fireng, dafs auch Städte mit alten engenStrafsen und kleiner Grundfizückstheilung (Einzelhausflädte) damit werden auskommen können, währendvon Miethhausftädten mit breiten Strafsen und großen Grundßücken eine Verfchärfung der Beftimmungenerwartet werden mufs. Ueber der zuläffigen Maximalhöhe ift die Feltfetzung eines gröfsten Dachwinkels(45 bis 60 Grad) üblich und nothwendig. Die Hofgröfse ift von der Gebäudehöhe, nicht aber von derGrunditücksgröfse abhängig gemacht, weil Letzteres bei kleinen Grundfiücken zu ungenügenden, bei ge-räumigen Grundfiücken zu unbilligen Forderungen führt. (In Wien verlangt man z. B. die Nichtbebauungeines Sechftels, in Köln die Freihaltung eines Viertels, in Altona die Freihaltung der Hälfte des Grund-ftückes.) Manche Eckhäufer, deren Wohnräume fämmtlich an Strafsen liegen, können zudem den Hof ganzentbehren. %. 4 fpricht aus Gefundheitsrückfichten ein Bauverbot aus und. fällt defshalb unter die bereitsin unferem Kap. 2 behandelten Baubefchränkungen. %. 5 fiellt die Mindeftanforderungen fett, welche be-züglich der Aborte, der Ställe und der Gefchäftsräume (gewerblicher Betriebe) zu fiellen find. Gerade dieAborte und HausentwäHerungs-Anlagen, fowohl folche, die an ein flädtifches Canalnetz angefchloifen find, alsauch diejenigen, welche in Gruben, Tonnen oder Strafsenrinnen führen, verlangen gefundheitlich eine überausaufmerkfame Behandlung, welche indefl'en an diefer Stelle nicht eingehend befprochen werden kann“).Der Abfchnitt III unterfcheidet »Wohnräume«, d. h. Räume einer Wohnung, und »zu längerem Auf—enthalt von Menfchen dienende Räumea, unter welchen aufser den Wohngelaffen auch Werkftätten, Läden,Concert-Säle u. dergl. zu verflehen find. Die Gefchofshöhe von 2,5111 wird man gewifs nur ausnahms-weife zulafien und im Allgemeinen 3,0111 oder 3,2!“ als lichtes Mindeitmafs vorfchreiben. Einfchneidendift das mit der Berliner Bauordnung iibereinftimmende Verbot aller Wohnungen, welche höher als imIV. Obergefchofs liegen. Es wäre ein Segen, wenn die mit dem Baugrundwucher Hand in Hand gehendeVermehrung der Gefchofl'e, Welche zwar nicht in Mittelftädten, wohl aber in einzelnen Grofsflädten, wieRom, Paris, London, New-York, einen beunruhigenden Grad angenommen hat, durch ein folches Gefetz

 

71) Vergl. die nachftehenden Schriften W. P. GERHARD’S: Die Einrichtung der Hausentwäfl'erungsanlagen. Berlin 1879. —Hau/é draz'ngz and fam'iary flumäz'ng. Providence 1872. — Hinls an the draz‘nage and/zwerage af a'wellz'ngx. New-York 1884. — Sanitary draz'nge qftznzmznt/wufer. Harford 1884. — Die Haus-Kanalifation. Principien und Winke füreine rationelle Anlage von Hausentwäfferungen. Leipzig 1885. — Guide to fam'tary haufe-infpnlz'an. New—York 1885. —The draz'nag: of a hau/e. Erz/ion 1888. — Ferner : PUTZEYS, F. Du drm'nagz dnme/iz'que etc. Lz'égz 1885. — SCHWARZFISCHER, K.Die Hausentwäfferungsanlagen und ihre Ausführung. München 1883. — PRIDGIN TEALE, T. Lebensgefahr im eigenen Haufe,für deutfche Verhältniffe bearbeitet von H. WANSLEBEN. Kiel 1886.  
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eingefchränkt würde. Der unnatürlichen und fchädlichen Verdichtung der flädtifchen Bevölkerung nach

Kräften entgegenzuarbeiten, ift eine Hauptaufgabe der öffentlichen Gefundheitspflege 72). Eben fo find

Kellerwohnungen, trotz der fcheinbar entgegengefetzten oder doch zweifelhaften Ergebniffe flatiftifcher

Unterfuchungen‚ als bedenklich zu betrachten; defshalb follen nach %. 8 ganze Wohnungen in Keller-

gefchoffen überhaupt nicht mehr angelegt werden dürfen und einzelne Wohn- oder Gefchäftsräume nur,

wenn der Fufshoden höchftens lm unter, der Fenderfturz wenigftens lm über der Erdoberfläche liegt.

Der Abfchnitt IV, welcher die Benutzung fertiger Räume im gefundheitlichen lntereffe befchränkt,

ift gefetzgeberifch im Wefentlichen neu, aber von gröfster Wichtigkeit, da der gefundheitliche Zweck der

Bauordnungs-Vorfchriften vereitelt wird, wenn Gelaffe zum Wohnen und hefonders zum Schlafen benutzt

werden, welche im Sinne des polizeilich genehmigten Bauentwurfes zu anderer Benutzung beftimmt waren,

oder wenn durch Ueberfüllung den Bewohnern die nöthige Lebensluft genommen oder verdorben wird.

Der Luftraum von 50bm für ein Kind und von 10 cbm für einen Erwachfenen ifi: ein folches Minimum,

dafs die Gefellfchaft die Folgen des Räumens der hiernach überfüllten Wohnungen tragen7 alfo für Ver.

mehrung der wohlfeilen Arbeiterwohnungen forgen mufs, wenn bisher wirklich in manchen Städten Familien

der ärmeren Volks—Claffen durch Wohnungsmangel und \«Vohnungstheuerung genöthigt find, fich in fo

menfchenunwürdiger Weife zufammenzupferchen.

‘Das in Abfatz 2 des %. 10 zugelaffene Mindeftmal's von 0,1 qm Fenfterfläche für ein Kind und von

0,2 qm Licht für eine erwachfene Perfon iii: aufserordentlich gering. Abfatz 2 des %. 7 fichert in der

Regel eine gröfsere Lichtfiäche; aber die dort für Dachkammerfenfter geflattete Ausnahme muffte bezüg-

lich des Lichtbedarfes jeder Perfon in %. [o, Abfatz 2, begrenzt werden.

Neu, wenigftens für Deutfchland, find auch die beiden in % II verlangten Gefetzesbeftimmungen,

von welchen die erf’te gegen einzelne ungefunde \/Vohnungen‚ die zweite gegen gefundheitswidrige ganze

Bezirke gerichtet ift. Alle im Bezirke liegenden Gebäude und Grundftücke follen demnach behufs voll-

{tändigen Umbaues der Enteignung unterliegen. Es wurde dadurch den Gemeinden im lntereffe der

öffentlichen Gefundheit diejenige, allerdings weit gehende und defshalb mit den nöthigen Vorfichtsmafs-

regeln zu umgebende Befugnifs ertheilt werden, welche in unferem Kap. 3 fowohl bezüglich gefundheits-

widriger, als bezüglich verkehrswidriger Stadttheile verlangt wurde”).

Schulen, Verfammlungsräume7 gewerbliche Anftalten bedürfen hinfichtl'ich ihrer baulichen Einrich-

tung und ihrer Benutzung befonderer und erweiterter gefundheitlicher Vorfchriften, deren Erörterung hier

zu weit führen würde.

Die baupolizeilichen Vorfchriften zu Gunften der Standfähigkeit und Feuer-

ficherheit bezwecken gleich den gefundheitlichen Bef’timrnungen, das Menfchenleben

zu fchützen, und erweitern diefe Beitrebung auf den Schutz der menfchlichen Habe.

Und zwar handelt es fich weniger um eine wohlwollende Bevormundung des Bauen-

den felbft, als um einen wirkfamen, vorbeugenden Schutz der Miether und der

Nachbarn gegen verkehrte oder bedenkliche Bauausführungen, mögen diefe aus

Unkenntnifs oder aus Eigennutz entfiehen.
.

Zur Sicherung der Standfähigkeit findet man in älteren und in kleinftädtifchen

Bauordnungen oft eingehende Vorfchriften über Mauerdicken, Widerlager, Balken—

fiärken, Dachbinder u. f. w., während die neueren Bauordnungen fich in lobens-

werther Weife vorwiegend auf die Feftftellung der Grundlagen für den Nachweis

der Standfähigkeit befehränken, beftehend in den Eigengewichts- und Belaftungs-

zahlen, fo wie in den Grenzen der zuzulaffenden Beanfpruchung der ortsüblichen

Bauf’toffe und des Baugrundes. Die für technifche Fortfchritte nöthige Freiheit des

Baumeif’cers und des Bauunternehmers, welche durch allgemeine Fef‘cfetzung be-

fiimmter Mauerftärken, Holzdicken oder Eifen-Profile in läfiiger Weife behindert

wird, findet durch die polizeiliche Vor- und Nachprüfung und den unbedingten

Ausfchlufs ungeeigneter Bauftoffe ihre natürliche Begrenzung.

 

72) Vergl. WASSERFUHR. Die Gefundheitsfchädlichkeiten der Bevölkerungsdichtigkeit in den modernen Miethhäufern.

Deutfche Viert. f. off. Gefundheitspfl. 1886, S. 185.

73) Siehe auch die Verhandlungen über diefen Gefetzentwurf in: Deutfche Viert. f. öfl”. Gefundheitspfi. 1890,

S. 20—60.
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Die Sicherung gegen Feuersbrünfte bedingt in den Städten im Allgemeinen
den Maffivbau, fowohl bezüglich der Umfaffungswände, als hinfichtlich derjenigen
Innenmauern, welche den Deckenbalken als Auflager und dem Treppenhaufe zum
Abfchlufs dienen. Umfaffungen in Holz-Fachwerk pflegen nur geltattet zu werden,
wenn der Abf°cand von der Grenze wenigf’cens ein beftimmtes Maß beträgt, welches
in den verfchiedenen Städten zwifchen 1 und 10m fchwankt! Statt des reinen
Steinbaues wird vielerorts unter Umitänden Holz-Fachwerk mit 13cm fiarker Vor-
mauerung zugelaffen. Eifen-Fachwerk wird kaum anders zu behandeln fein, wie
Holz-Fachwerk; dafs EifenFachwerk ein gleichwerthiger Erfatz für Maffivbau fei,
kann nach den neueren Erfahrungen nicht mehr zugeftanden werden, Die zu ver-
langenden Grenzabftände werden größer, fobald die Umfaffungswand Oeffnungen
(Thüren und Fenfter) erhalten oder wenn diefelbe ganz aus Holz hergel’tellt werden
foll. Auch werden für Fachwerk- und Holzbauten überhaupt gröfste Höhen-,
Längen- und Breitenmaße feft gefetzt, über welche hinaus ftets der Steinbau (oder
Eifenbau) anzuwenden if’c. Die Dachdeckung aller ftädtifchen Gebäude fell aus-
nahmslos feuerficher fein.

Die Feuerfchutz-Vorfchriften für das. Innere der Gebäude haben fich noch zu
beziehen auf Treppen, welche in Bauten größeren Umfanges maffiv fein follen, auf
Dampfkeffelanlagen, Schornf‘ceine, Feuerftätten und Gasleitungen, auf die fichere
Herftellung der Durchfahrten und Ausgänge zur Straße, ‚auf die Anordnung von
Brandmauern und den Schutz eiferner Balken und Stützen.

Brandmauern, d. h. maffive Trennungswände, welche bis über Dach gehen
und möglichf’c mit felblt fchließenden, unverbrennlichen Thüren verfehen find, pflegen
bei gröfseren Gebäuden in Abf’tänden von 30 bis 40m verlangt zu werden; für
eiferne Balken und Stützen, deren Feuerficherheit fich nicht bewährt hat, werden
in neuerer Zeit vielerorts feuerfichere Umhüllungen mit zwifchen liegender Luftfchicht
verlangt. Die große Mannigfaltigkeit, welche auf dem Gebiete der Feuerfchutz-
Vorfchriften in den verfchiedenen Städten und Ländern herrfcht, ift in dem Gegen-
Pcande felbf’c nicht begründet. Durch reichsgefetzliche oder fonfiige Bef’cimmungen
und Vereinbarungen, auch durch engeren Anfchluß an Bamnez'ßer’s >>Normale Bau-
ordnung« könnte manche Vereinfachung und größere Uebereinftimmung erzielt
werden. Möge man dabei den Fachwerkbau nicht allzu fehr erfchweren! Derfelbe
hat für gewerbliche Bauten, welche für den Fall der Gefahr mit den nöthigen Rettungs-
einrichtungen (z. B. äußeren Sicherheitstreppen) ausgef’cattet, find, für die Bebauung
ländlicher Bezirke und fchließlich für fiädtifche Villenviertel eine erhebliche Wirth-
fchaftliche und künftlerifche Bedeutung. Ein mit Fachwerkhauten, befonders in den
Obergefchoffen, untermifchter Villen—Stadttheil, in völlig offener Bauart durchgeführt,
alfo mit durchwegs frei fiehenden, nicht (ehr hohen Gebäuden, if’c gewiß großen
Feuersbrünften weniger zugänglich, als die hohen maffiven Stein- und Eifenbauten,
mit welchen das Innere unferer Großftädte fo dicht bedeckt if’t. Im erften Rayon
von Feftungen, wo nur 7m hohe Holzgebäude und im zweiten Rayon, wo nur
13m hohe Fachwerkhauten gefetzlich zuläffig find, iPc die Vorfchrift der offenen
Bauweife mit anfehnlichen Zwifchenräurnen der befie und wohl allein mögliche
Feuerfchutz. (Vergl. im Anhang die Polizei-Verordnung für die Feltung Köln.)

Als eine fernere Aufgabe der Bauordnung haben wir oben die Regelung ge-
„achbarlicher wiffer nachharlicher Beziehungen genannt. Die Freiheit der baulichen Ausnutzung
Beziehungen. eines Grundf’cückes if’c gegenüber den Anfprüchen des Nachbars nur wenig befchränkt.
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Luft und Licht dürfen ihm beeinträchtigt werden, ohne dafs er einen Anfpruch geltend

machen könnte. Im Geltungsbereiche des franzöfifchen Rechtes kann fogar jeder

ftädtifche Grundbefitzer feinen Nachbarn auf dem Wege Rechtens nöthigen, zu

dulden, dafs die Grenzmauer und die Gebäudeumfaffung zur Hälfte auf das eine,

zur Hälfte auf das andere Grundftück gefetzt werden, und in fo fern jemand die

Umfaffungsmauer feines Haufes auf feinem Eigenthum, aber an der Grenze errichtet

haben follte, ift der Nachbar jederzeit berechtigt, die Hälfte diefer Mauer zwangs-

weife gegen Erftattung des Werthes zu erwerben. Andere deutfche Rechtsgebiete

kennen diefes Recht der Gemeinfchaftlichkeit nicht, fo dafs viele Bauordnungen die

letztere überhaupt ausfchliefsen konnten. Eine allgemein berechtigte Forderung if’c

es jedenfalls, dafs in gemeinfchaftlichen Mauern keine Höhlungen (Nifchen, Schränke)

oder gar Schornf’ceine enthalten fein follen, welche zur Schwächung der Standfähig-

keit führen, fo wie zu Verwechfelungen und gegenfeitigen Beläf’cigungen faft immer

Anlafs geben. '

Müffen die Gebäude wegen Feuerfchutzes oder wegen der vorgefchriebenen

offenen Bauweife gewiffe Abftande von. einander haben, fo if’c eine gemeinfchaft-

liche Grenzeinfriedigung erwünfcht und unbedenklich; ein Zweifel kann indefs

eintreten, wie der geforderte Gebäudeabftand auf beide Grundflücke zu vertheilen

ift. Regel follte fein, dafs das vorgefchriebene Mafs des Abf’candes für jeden

Bauenden gilt, dafs alfo, nachdem beide Nachbarn gebaut haben, der doppelte Ab«

Rand gewonnen iPc und dafs nur dann geringere Grenzabf’cände zugelaffen werden,

wenn der erforderliche gröfsere Grenzabftand auf dem Nachbargrundf’cück rechtsgiltig

gewährleiftet wird.

Eine fchwierige Frage ift fchliefslich das nachbarliche Ausfichtsrecht. Während

nach alt—lübifchem Recht kein Grundbef1tzer zu dulden braucht, dafs fein Nachbar

Fenfter anlegt, aus denen, gleich viel in welchem Abflande, derfelbe eine Einficht in

fein Grundftück gewinnt, gef’cattet das preufsifche Landrecht fogar Fenfter unmittel-

bar an der Grenze; in anderen Rechtsgebieten wird nur ein Abitand von 50, 60,

80, 100 cm verlangt. Das Verftändigf’re dünkt uns die rheinifch—franzöfifche Beftim-

mung zu fein, welche Ausfichtsfenf’cer in Mauern, welche der Grenze näher als

' 1,96m (=‘6 Fufs) ftehen, verbietet. Indefs darf hieraus nicht gefolgert werden,

dafs die Bauordnung ihrerfeits Fenf’cer in allen nur 1,9om von der Grenze entfernten

Gebäudemauern, ohne Rückficht auf die Höhe derfelben, zu dulden habe.

Sonf’tige Nachbarbeziehungen kommen bezüglich der Entwäfferungs-Anlagen und

der Aborte in Frage. Die oberirdifche Abwäfferung des einen Grundfiückes über

andere ift für Neubauten, weil zu unvermeidlichem Zwif’c führend, als unzuläffig zu

erklären; auch bei unterirdifchem Anfchlufs an das ftädtifche Sielnetz foll jedes

Haus für fich felbftändig entwäffert werden. Eben fo if’c hinfichtlich der Aborte

und Abortgruben nicht blofs jede Gemeinfchaftlichkeit zu unterfagen; fondern es

müffen diefe Einrichtungen auch eine zur Verhütung nachbarlicher Beläftigungen

ausreichende Entfernung von der Grenze (60 bis 100 cm) beobachten.

Einen befonderen Einflufs auf benachbarte Grundftücke üben die Locomotiv-

Eifenbahnen aus, in fo fern als fie fowohl durch Erfchütterungen, wie durch Funken

den Gebäuden gefährlich werden können. Der erfteren Gefährdungsart kann nur

durch die Standfef’cigkeit der Bauten,‘ der letzteren durch feuerfichere Bauart vor-

gebeugt werden; aufserdem find in verfchiedenen Ländern verfchiedenerlei Abitände

der Neubauten von Eifenbahnen vorgefchrieben. Baumzz'/ier fchlägt die allgemeine
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Fefifetzung geringfter Abit'z'mde von 3111 für gefehloffene Maffivmauern, 8m für ge-
wöhnliche feuerfichere Bauten, 30m für feuergefährliche Bauten und Stoffe vor, und
zwar gemeffen von der Mitte des nächflen Geleifes.

In früheren Zeiten wurde fchliefslich auch die >>Aefihetik«, die Sorge für das
>>fchöne<< Ausfehen der Gebäude mit Vorliebe als ein Gebiet baupolizeilicher
Thätigkeit angefehen. So verkehrt aber auch die Anf1cht ift, durch polizeiliche Einwir-
kung könne man fchöne Fagaden und fchöne Strafsen fchaffen, und fo gründlich die
in der erften Hälfte unferes ]ahrhundertes fehr beliebte baupolizeiliche Schematifirung
der Höhe, der Stockwerkszahl, der Gefimfe, des Baui’dls, kurzweg der Hausanf1chten
gegenüber unferen heutigen Anfchauungen und Schönheitsbegriffen fich verirrt hat, fo
mag es doch Fälle geben, wo die Polizei zwar nicht Schönes zu fchaffen, aber doch
augenfcheinliche >>Verunftaltungen« mit Recht zu verhindern fucht. Ift doch auch bei
Fef’tfetzung von Fluchtlinien nach @. 3 des preufsifchen Fluchtlinien-Gefetzes darauf
Bedacht zu nehmen, dafs eine Verunfialtung der Strafsen und Plätze nicht eintritt.

Es laffen [ich drei Fälle aufzählen, in welchen gegen grobe Unfchönheiten
polizeiliches Einfchreiten am Platze fein dürfte. Wenn ein Hauseigenthümer aus
Geiz oder Böswilligkeit fein Gebäude verkommen läfft, fo follte die Polizei ihn zur
Ausbefferung des Putzes, der Fenfter, des Daches u. f. w., auch zur Erneuerung des
Anftriches, anhalten können; diefer Fall ii“: felten, aber er kommt vor. Die Polizei follte
ferner nicht genöthigt fein, die Errichtung beliebiger verunf’caltender Neubauten in der
unmittelbaren Nachbarfchaft unferer alten Baudenkmale zuzulaffen; der Eigenthümer
wäre gegebenenfalls fchadlos zu halten. Auch Wäre die Möglichkeit eines bau—
polizeilichen Verbotes folcher Bauten erwünfcht, welche in einem Block mit unge—
regelten Grundf’tücksgrenzen mit Sicherheit die Verunitaltung der Strafsenanficht und
der ganzen Blockbebauung befürchten laffen (vergl. Fig. 517 bis 523, S. 286 u. 292);
durch gefetzliche Grenzumlegung würde allerdings diefem Uebelftande beffer und
wirkfamer vorgebeugt werden. '

Eine etwas weiter gehende Einwirkung auf die äfthetifche Ausbildung der Ge—
bäude, als die Polizei, kann der Eigenthümer gröfserer Grundflächen ausüben, indem
er beitimmte Bauvorfchriften zur Bedingung des Verkaufes macht. Sowohl Bau—
gefellfchaften, als Gemeinden haben diefes Mittel mit vielem Erfolge angewendet,
fo in Berlin, München, Köln. Aber vor eigentlichen Architektur-Vorfchriften mufs
auch in folchen Fällen gewarnt werden; auf gefundheitliche Rückfichten (Verbot
zu grofser Höhen, zu fchmaler Bauftellen, zu dichter Bebauung), auf die Sicherung
eines beftimmten Strafsencharakters (Villen, Ausfchlufs von Gewerben) und auf die
Vorfchrift echter Bauftoffe (Hauiteine, Blendziegel) werden fich folche Vertrags-
Vorbehalte in der Regel befchränken. Im Uebrigen führt bei gefunden Zuftänden
der Wettbewerb unter den Baumeiftern am heiten zur Schönheit, zur Mannigfaltigkeit.
Den Wettbewerb durch Ausfchreibung von Preifen für die in einer beitimmten Zeit
entfiehenden beiten Wohnhäufer anzueifern, könnten f1ch manche Gemeinden, nach
dem Vorbilde von Brüffel, angelegen fein laffen.

Wir wollen diefe Erörterungen, deren weitere Ausdehnung den Zweck des
vorliegenden Halbbandes überfchreiten würde, durch Hinzufügung der neben itehenden
tabellarifchen Zufammenftellung einiger Hauptanforderungen befchliefsen, welche wir‚
mit freundlicher Unterf’tützung mehrerer Fachgenoffen, den Bauordnungen von
16 gröfseren Städten entnommen haben.
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. . .; ordnungen. „
Auszug aus verfch1edene . lfchen Bau Gefetzemwurf

‘ ' R. l>’mmzezf/lzr'$ D dä;hen
» eu

' Rom. »Normale Vereins für" S. .

Wie“ Budap€fi" Bruffel. Pan Bauordnung« . Öfi'äil1uichcfl GC'.. _ ' t e ein
Berlin. Hamburg. München. Dresden. Koln. Bremen. Stuttgart. Düiieldorf. Karlsruhe Mfg-*;

11 12m- h : 5. h: Ueberall Ueberä ’ {“ lte Bau-. -- ,r.;5+ßm 5- „. h:.b. (urn
.. «- fchoffig d. l. h —- 15m? „ ’ t r 7 rn 12m 1 > füllen

H hftens 25‘“- Der 3 ge „ 7 _ h chflens “".C ‚3 „

r. Größte zuläffige Gebäude- Ueberall 12 m, Höchftcns Ueberalll2‘“, Höchitens Uebcrnll Ucbcrallfl2m; Hör:hftens 20m; Mindeithöhe Ufgiff‘“ F3ßboden des ober- h fillbeäai ‚h: 21m, 021m_ 7,8 bis 9,74‘“ 132 hogci1£<fn5 }; : ä_ ö).

höhe (ll) an der Straße höchftens 22 m; . 24131 höchfizens 22m; }1‚51“, wenn 5 ; 6 m, /z : ä—}-4)5 m_ muß 10m 5’ [ten Gefohqffe$ dn{f 4_g0ffy;iriglllé ‘10m; 9.74; 383 20m_ 71 : 11f2 /‚ 2
(Straßenbrelte : !)): 11 : &. (Giebel 50 "I); 22“‘; 11 2 &. hochitens fo ift betragen, }; ; .- lv. nie höher liegen 3 5 /_ # 5m &

DerFußboden des /z : A + (im. JL : !). 20m; _ hochftens 4 20 m_ 5.gefchoffig‚ d. 1. h —- 2- ;
oberiten Wohn- (In den Vor- 11 ; 5+3‚5m_ }tmaaa : 5 + 6'“- 20m; wenn 5; 15 m,

gefchofl'es darf Orten }; : &. „/ / : 11

nicht höher lie- 11 i b.) /'——4—‚ __ h : 3f. f ä.h (del; lägäxe ä. (fg;- altelaßéu-

gen, als 17„—‚m. 2 Keine Beftimmuflg- . hl : é‘j„ wenn _ i?2rbäixkvbis zur Ober- {il-fl!“

z. Größte zuläffige Gebäude hl :f-l— (im. 3 Bei Hanpt- 3 111 : /L — Keine Beitimmung. — h : _ f mindeitens .’. _ kante des gegenüber h — äfl-

höhe (111) am Hofe (Hof- 711 2 ?f' gehäudcn ]” : 3f (in der H3h %“.Ff’é b33;;fe;tgäifé liegenden Gebäudes);
' : : I:}; Re]. der 56 au_l; _ 2 ..

brel(tii‘aür ältere Bauiteilen find bezi1 Rück- ge ) einer gegen— an einer äelte ‘s’zältjääi; f: 3 h bei hmzutre-

iiii.ii.‚ i2bifi;ii its: 353353: 32.i6;.:.1.5.f5;.... __m._‚. 4
war. . 1— . i:3m. / .. ‘n?- "‘grenzend‚ fmm __ 30 qm __ „mt B

» V G wenn }; 2 unter 18m‚. R — : (fur alte au.

_ 25qm In der Regel h_8t R ' 0:1.) G' R : —5—. _, „im 115811 f lteé1'frg‘).

3. Germgites Maß (R) des Hof- _ G . fmin 2 3,5‘“, _ 1 — _ G — f„„-„ : 2,3 m_ _ G unverbaüt zu bleiben » h _ uber (R : 40 „ ‚ - „

raumes (Fläche des ganzen R '“ ’3" (bei wenn in den R _ ’4 G” R “ I R — 1“: 0,15 G} wovon der » h] : unterfi18>x

Grundfiückes 2 G): alten Baufiellen %)im‘är' (Ausnahmen (bei Eck- Rmin:50qm; größte}ll‘?e1l zfiufi den ;. fmigter_— 15817 6

, geäuen b'Ek- G ';4m HausoentaCfl » 213 R: 0»,
R : {> ; Wohnungen hg;fefn) häufern E); fgr; Eck- muf5. » hl : über lg » l- ' „ - : ».Rmin : 60 qm. fich befinden. fmin : 2,5m. Eäälciäie fmm

(Erleichterungen _
für Eckbäufer rungen)

und Grunditücke /______‚_,——--T'_’_ 5
von weniger als /____‚_‚ 7 _ „

15m Tiefe") /”7J— 5 '— (einfchl Zwirchengefchof5‚ (m Y9—lifclzfegfbjgäuden. - - _ - an a ‘

4- Größte zuläffige Zahl der 5 5 5 5; 4 — Bei unverbrennbaren Treppen — 5 (emfchl.f €;giichen ausfchl. Dachgel'choß). {teilen 5)_

Wohngefchoffe: (in Hof- ) (34, wenn (in der unbefchränkt, jedoch felten mehr ge C '
gebäuden 3 - < 24 "'; Regel - als 5. ‚!”—r Kellerwohnunggfl

3 wenn / # _ _ .. _ K ller- Kellerwohnungf:l} nu ‚ {_

6 ‚< „.... ’ ‚JT—‚Ie— Nicht {tatthaft. Ausnah- Keller- Im Angem;r}x:ä;e1icfléthéirlääg- wohfiungen fia\t)thaftdmit Léii—iite ä.‘‚fl“ä.fi**$ääf.
_ 1 Nur ausna mswel ‚ - ' b . 111unge11 nur ausn __ . „_ "ff . grä en eren _ .. «

5. Zuläffigkeit von Kellerwoh- Höchftens 0,51" Nur in Vor- Keller- Nur bei Nur aus- Decke 1m] Unzuläffig. Im Allge- E]?ef{l€eeriiiii'b wenn Schütz gegü) men l:iur Irli;lt)t(iiäitis iin wi$i;l"lt ge- einzelne Wohnraume in Keller unztfla lg gleich ‚der '116f‘? lit. raume lm Käléifr
nungen: unter dem Erd- derhäufern; wohnungen 45 Grad nahmsweife; Feniterfturz 0,3‘“ meinen un- er 0 m auffteigend€ und fe1t- i_tchcnl_c}lll ‘ Gebähden bräuchlich- ggfch0ffen geß3ttet' Einzelne Wohnräume nur. 1Yv\fnäl

boden; bei Licht- Fenfteflturz vollftändig Lichteinfall Fußboden über Straßen- terfagt; nur ube‚r3 dei liche Feuchtigkeit gke. Offäni>iiv;trhäufern wenn im Kellergefchäß h'älhfieiiseil m

Gräben höchf’cens und Decke aus- und nicht nicht mehr oberfläche' Höhe nusnahms- treffen ifi. die Dec e un _ _; _ zuläffig‚ wenn er 0

:‚Im unter dem wenigftens gefehlofi'en. nach Norden als 0,5m mindefi;ensi 2,5m; weifc höch- Erde wenigi’cens gm ül.).er’ (€;/e 1l;albf E;htefiil}fheüiiizi Fußboden höchftens Funtittig;fiduerfz

Erdboden. lm über dem gelegen; nur unter dem Fußboden {tens Fuß- der Fußboden hoch- ° nurä'b d n befindet 1m unter, der Fenßer- e? n: 1‘“
Erdboden, eine Keller- Erdboden. mindeltens 0,2m boden 0,75"! {tens 2111 unter dem dem _Er ° e . ht {turz wenigf’cens lm wemg 6115

wohnung in über muthmaß— unter dem Erdboden liegt. Tie- und die Wihflün%fäßä‘° über dem Erdboden über den; Eid-

jedem Haufe. lich höch{tem Erdboden. fere Lage wird bei vermiet et w ' liegt. %
Wafferftemd gm tiefen Lichtgräben /_______________ __-—J 5 m __

in den Canälen. ggft3tt0t. __/——’ -— .
__ "' ' hunger!)___„‚__‚ 6 m. (mit Abwelc

.. . " - - t-
6. Geringi’te Gebäudeabflände 6 l“; 1,51"; (H". Im All- Fruherz‚1etzt 10 1“. Fachwerkhauten find verboten. [m (_12 3Fufj) Nur in beit1mn{1tteäesttad

bei Fachwerkbauten: Fachwerkbau Fachwerk- gemeinen 6‘" für Fach- Allgemeinen # ’6 the118n ge 8 '
nur zuiäffig bei bau nur zu- verboten. werkwände verboten.
höchfl;ens 12 m läffig bei (im zweiten

Länge, Sm Tiefe höchitens Feftungs-
und tim Front- 60 qm Grund- rayon); 6“‘

höhe. fläche und f. Holzwände ____‚_‚_
* (im Firfthöhe. (im eriten -—-———J/ _

Fefitungs- ‚/ . Nein __ Bel grglfserer giiäf-
rayon). _‘—_'._—%Treppen aus feuerfei’cem Nem- . iii?hd?e Täleri)epe oder

ff? . . . . — Cuer ' - . .. -
7. Werden feuerfeite Haus- Bei größerer Treppen, Unverbrenn- Feuerficher ln Etagcn- Nein; jedoch D1e Treppe muß feuerficher fein, Bei mehr als Feuerficher4 me feuerfichere “& fiihr- zu allen W0hnungen_ Materlal‚ al_36ä aii°iiur zwel gewolmll(ihe
treppen verlangt? Höhe als 6"‘ welche zu [icheTrcppen (mit wenigen häufern eine kann die Bau- wenn fie zu mehr als 4 Wohn- 20m Front Treppen zu .Tr8ppc (auch uel}choffigen H912treppen‚ .]? ocein e- TYCPPCH-

wenigftens mehr als bei ohn- Ausnahmen). maffive polizei für Lager- gefchoffen oder zu mehr als werden allen Wohn-" .Eichenholz g6- _ gngäuden mit beiderfeitlä'ffveng

eine feuer- 6Wohnungém gebäuden, Treppe, Ne- häufer feuerfefle 8 Familienwohnungen führt. 2 Treppen gefchofi'en. ttet)„ oder zwei ü{Ten die mauertenfma 1

fette Treppe (Gelaffen) welche über bentreppen Treppen vor- verlangt . gewohnliche. Tie en im Stu en.

oder zwei führen, find 4 Gefchofl'en aus Holz fchreiben. (aber ge-‘ Erdpgfchofs
gewöhnliche von Stein (einfchl. des (d.h. Häufer, wöhnlich oä Stein
Treppen. herzuftellen. Erd- welche auf nicht feuer- {.Y in den
Von jedem gefchofi'es) jeder Etage ficher). emöber-
Punkte eines noch Woh- eine oder [choffcn
Gebäudes nungen ent- mehrere gciyifehen
muß eine halten. Wohnungen zmaffiven
Treppe in haben). Mauern
höchftens Alle Treppen lie en

25 '" Entfer- miifi'en zwi- g ' ‚"—___/
nung er- [chen maf- /____‚___/_ Ja ja.

reichbar fein. fiven Mauern ___/ - Nein. _ . .

T .. iiii- ““““ (isäzä?„gzzriv‘z:f'— - ei . u
8. m in heftimmten adt- Nein. Nein. In heftimm- ja. Ja. Nein. Offene Bauweife iii: für die ganze Nein. Ja. Ja- Nein. pflichtUng der
theilen gefetzlich odei aoli- ten Straßen Stadt mit Ausnahme der Altitadt Grundbefitzer).
zeilich nur die offem iau- in: die offene vorgefchrieben; außerdem an eini-
weife geflattet, d. h -find Bauweife gen Straßen der Außenftadt größere /
obligatorifche Villen-B-zlirke vor- Gebäudeabflände und befchränkte ‚',/___—_———‚——{" Wird
vorgefehen? gefchrieben. Gebäudehöhen behuß Erhaltung des /—————— Ja Ja. beantragt-

landi'chaftlichen Charakters. _________ —-—FN‚—'—F ja. _]a. '
l . ‚ ' ein.

9. IP: die Enteignung ganzer Nein. Nein. Nein. Nein. Nein. Nein. Nein. Nein. Nein. Nem. Nein.
Grundi’cück—Complexe ‘fauch ‘
außerhalb der Strafset- {Cht- '
iinien) behufs Herfi:ellu= .von
Strafsendurchbrüchen} (etz- '
lich zuläffig?
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